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Grundbuchvermessung in Verbindung mit der
Güterzusammenlegung in der Schweiz.

Allgemeine Gesichtspunkte und Richtlinien.
Von J. Baltensperger, eidg. Vermessungsdirektor, Bern.

(Referat, gehalten am Vortragszyklus des Bernischen Geometervereins
über Güterzusammenlegungen, am 7. Februar 1936.)

(Schluß.)

Mittel zur Verbesserung der Grundeigentumsverhältnisse.
Die wirksamste Maßnahme zur Behebung der starken Parzellierung

und Zersplitterung des Grundeigentums in viele kleine Grundstücke
von unzweckmäßiger Form ist bekanntlich die Güterzusammenlegung.
Wo eine solche nicht in Betracht kommt, also in den überbauten
Gebieten, im arrondierten Kulturland, in den Alpen und auch zum Teil
in den Waldungen, kommen als Mittel zur Verbesserung der
Grundeigentumsverhältnisse die Ausgleichung, Geradelegung und Begulierung
der Grundstücksgrenzen, die Arrondierung ganzer Parzellen oder Teilen
von solchen durch Abtausch, die Umlegung oder Neueinteilung kleiner
Gebietsabschnitte in Betracht.

Durchführung der Maßnahmen zur Verbesserung der
Grundeigentumsverhältnisse

Die Gelegenheit zur Vornahme der erwähnten Verbesserungen der
Grundeigentumsverhältnisse bietet sich anläßlich der obligatorischen
Grundbuchvermessung. Würde die Vermessung ohne Rücksicht auf
die Verbesserung des Grundeigentums durchgeführt, so wäre sie für
unsere Volkswirtschaft zweifellos mehr von Schaden als von Nutzen,
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